
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 
GZ 10 072/992-1.13/88 

Verwendung des Militärspitales 
in Innsbruck; 

Anfrage der Abge.ordneten Dr. Ennac.ora 
und K.ollegen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung, Nr. 2355/J 

Herrn 

Präsidenten des Nati.onalrates 

Parlament 

1017 Wien 

n -50m der Beilagen zu den Stcnographischcn Protokollen 

des Nationalrates XVU. Gcsetzgcbungspenode 

t2111AB 

1988 -08- 0 1 

zu 2355/J 

In Beantwortung der seitens der Abge.ordneten zum Nati.onalrat Dr. Ennac.ora 

und K.ollegen am 23. Juni 1988 an mich gerichteten Anfrage Nr. 2355/J beehre 

ich mich mitzuteilen, daß in Übereinstimmung mit den Zielsetzungen des Lan

desverteidigungsplanes die militärischen Sanitätseinrichtungen in den Anlaß

fällen der Umfassenden Landesverteidigung, bei .Katastr.ophen .oder Unglücks

fällen größeren Ausmaßes grundsätzlich auch für die Zivilbevölkerung zur 

Verfügung stehen. Es steht daher für das BundeSriinisterium für landesver

teidigung außer Zweifel, daß das Militärspital Innsbruck im Ralunen v.on Assi

stenzanf.orderungen gemäß § 2 Abs. 1 lit. c des Wehrgesetzes 1978 zur Hilfe

leistung bei Elementarereignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen Um

fanges auch zivilen Patienten zur Sicherstellung der ärztlichen Erstversor

gung, fachärztlichen Vers.orgung und der Endvers.orgung offensteht, sofern die 

hiefÜr erf.orderlichen Kapazitäten im Hinblick auf den Eigenbedarf dies zu

lassen und die zivile H.ospitalisation der Regi.on Innsbruck den anfallenden 

mediz inischen Bedarf aus eigenem nicht decken kam. Hiebei können sich im 

Hinblick auf die infrastrukturellen Gegebenheiten eines Militärspitals na

turgemäß gewisse weitere Einschränkungen für weibliche Patienten und Kinder 

ergeben. 
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